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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzungen 
2023 und 2024 der Stadt Leipzig gemäß § 76 Abs. 3 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) vom 01.01.2018

Mit Schreiben vom 18. Juli 2023, AZ.: 20-2222/6/29, erteilte die Landes-
direktion Sachsen die Genehmigung zu den genehmigungspflichti-
gen Teilen der Haushaltssatzungen 2023 und 2024 der Stadt Leipzig.

1. Die in § 2 der am 8. Februar 2023 vom Stadtrat der Stadt Leipzig 
beschlossenen Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2023 und für 
das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 338.722.000 EUR 
sowie für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 320.818.800 EUR werden 
genehmigt.

1.1. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für 
das Haushaltsjahr 2024 ergeht unter der aufschiebenden Bedingung, 
dass die Stadt Leipzig gegenüber der Landesdirektion Sachsen nach-
weist, dass die für 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen vollständig 
in Anspruch genommen wurden und der nötige Schuldendienst für 
die er-folgten bzw. geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungs-
zeitraum gewährleistet werden kann. 

2. Die in § 3 der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen 
von 397.520.602 EUR für 2023 und 956.800.950 EUR für 2024 werden 
für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 233.211.449 EUR und für das Haus-
haltsjahr 2024 i. H. v. 560.067.611 EUR genehmigt. Im Übrigen sind sie 
genehmigungsfrei.

2.1. Die  Genehmigung der Gesamtbeträge der Verpflichtungsermäch-
tigungen für das Haushaltsjahr 2024 ergeht unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass die Stadt Leipzig gegenüber der Landesdirektion 
Sachsen nachweist, dass der nötige Schuldendienst auch für die kre-
ditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeit-
raum gewährleistet werden kann. 

3. Die vorstehenden Genehmigungen werden verbunden mit folgenden
Auflagen:

3.1. Der Landesdirektion Sachsen ist in den Doppelhaushaltsjahren 
jeweils innerhalb eines Monats zum Stand 31. März, 30. Juni, 30. 
September sowie 31. Dezember über den Haushaltsvollzug und die 
voraussichtliche Haushaltsentwicklung zum Jahresende zu berichten.

3.2. Die Stadt Leipzig hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsaus-
gleich im Finanzplanungszeitraum vorliegen und die Zahlungsfähigkeit 

ab 2025 sichergestellt werden kann. Hierfür sind eigenverantwortlich 
geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und zu ergreifen. 
Kann ein Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht darge-
stellt werden, wird die Stadt Leipzig mit der Erstellung der nächsten 
Haushaltssatzung ein Haushaltstrukturkonzept vorzulegen haben.

3.3. Die Stadt Leipzig hat den Bedarf für die geplanten Investi-
tionsmaßnahmen einschließlich der aus Vorjahren übertragenen 
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Priorisierung zu überprüfen. 
Mit dem nächsten Haushaltsplan ist in der Übersicht der geplanten 
Investitionen eine Zuordnung der Maßnahmen zur infrastrukturellen 
Grundversorgung kenntlich zu machen.

3.4. Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von 
Auflagen wird vorbehalten.

4. Der in § 4 der am 8. Februar 2023 beschlossenen Haushaltssatzungen 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils festgesetzte Höchstbetrag 
der Kassenkredite in Höhe von 800.000.000 EUR wird in Höhe von 
400.000.000 EUR genehmigt, im Übrigen ist er genehmigungsfrei.

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu Stande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang gültig zu 
Stande gekommen.

Dies gilt nicht wenn,
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.■

Auslegung Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Stadt Leipzig einschließlich seiner Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO liegt vom 27.07. bis  
02.08.2023 in der Stadtkämmerei, Neues Rathaus, Zimmer 321, während der Dienststunden der Verwaltung (Mo., Mi. u. Do. 9.00 – 15.30 Uhr, 
Di. 9.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9:00 – 12.30 Uhr) zur kostenlosen Einsicht durch jedermann aus.■
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Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils 
geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 08.02.2023 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf      2.404.342.867 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 auf                           2.425.028.161 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf         -20.685.293 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf    2.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
     Aufwendungen (Sonderergebnis) auf             2.000.000 EUR
- Gesamtergebnis auf            -18.685.293 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des    
     ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf           0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des     
     Sonderergebnisses aus Vorjahren auf               0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen  
 Ergebnis mit dem Basiskapital      
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächGemO      auf         45.606.723 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im Sonderergebnis mit dem Basiskapital     
 gemäß§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf          0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf           26.921.430 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf        2.291.369.920 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf        2.251.727.845 EUR
 - Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus    

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der   
Gesamtbeträge der Einzahlungen und    
Auszahlungen  aus laufender     
Verwaltungstätigkeit auf                       39.642.075 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus     
 Investitionstätigkeit auf          116.070.244 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus     
 Investitionstätigkeit auf         464.072.997 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  
 Investitionstätigkeit auf         -348.002.753 EUR
 - Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag    

als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss   
oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit   
und dem Saldo der Gesamtbeträge der    
Einzahlungen und Auszahlungen aus     
Investitionstätigkeit auf           -308.360.678 EUR

 - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus    
Finanzierungstätigkeit     auf           352.822.000 EUR

 - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus    
Finanzierungstätigkeit auf             54.600.000 EUR

 - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen    
aus Finanzierungstätigkeit auf           298.222.000 EUR

 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln    
im Haushaltsjahr auf             -10.138.678 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   
wird auf                  338.722.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- 
Maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),   
wird auf               397.520.602 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird 
- für die Stadtkasse auf           800.000.000 EUR

 davon für die Einräumung einer zweckgebundenen rückzahlbaren
 Gesellschafterkreditlinie zur Sicherstellung des Versorgungsauf-

trages der Leipziger Stadtwerke infolge der Hinterlegungspflicht 
von Sicherheitsleistungen          400.000.000 EUR

festgesetzt.
§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:    
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe    
(Grundsteuer A) auf          350 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf        650 v.H.
Gewerbesteuer auf            460 v.H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt 
werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO 
zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine 
Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budget-
verantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen 
Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt bis zum 30.06.2024.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommene Ansätze für 
planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 
unabweisbaren Einzelfällen übertragen, sofern die Begründung der 
zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des Stadtrates 
über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt 
bis zum 30.06.2024.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushalts-
jahr 2023 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haus-
haltsjahr 2023.■

Leipzig, den 25.07.2023   Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2023/2024
Haushaltssatzung der Stadt Leipzig  

für das Haushaltsjahr 2023
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I. Vorbemerkung

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich 
um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben 
hiervon unberührt und sind zu beachten.

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) er-
möglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung 
des Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die 
einbezogenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungs-
berechtigt als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung 
möglich oder ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der 
Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu 
den Festlegungen 1 bis 4 keine über- bzw. außerplanmäßigen Auf-
wendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO. 

Festlegungen: 
1. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 

(Schulträgeraufgaben) werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKom-
HVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

2. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 36 
(Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) werden entsprechend § 20 Abs. 
3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 54 
(Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr) 
werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt

4. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktuntergrup-
pen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 SächsKom-
HVO für einseitig deckungsfähig erklärt. 

5. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entspre-
chend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszah-
lungen

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung 
der Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGe-
mO unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und 
außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren 
Zweck keine oder nicht ausreichende Mittel veranschlagt sind. 

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von 
Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht 
um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im 
Sinne des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungs-
gemäßen Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend 
der neuen Dezernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der 
Fachämter und der damit verbundenen Neuzuordnung der Aufgaben 
(vgl. VII-DS-01278) sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die 
Mittelbereitstellung für den bestimmten Zweck erhalten bleibt und 
eine zweckentsprechende Zuordnung erfolgt.

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um 
- Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkreter    
 Zuordnungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, 
- Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der    
 COVID-19-Pandemie in das Sonderergebnis sowie 
- Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich   
 unterjährig zeigt, dass die Neuzuordnung zu einem anderen   
 Budget haushaltsrechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur  
 des jeweiligen Amtes korrekt wäre (ggf. Abweichung    
 Produktgruppe). 

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann 
das dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung 
mit der Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge 
sind ebenfalls umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend 
Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich.

IV. Budgetierung

Grundgedanke der Budgetierung ist es, in den Ämtern die Ressourcen-
verantwortung und die fachliche Verantwortung zusammenzuführen. 
Ziel ist es die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, 
das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. 
Hierzu werden den Ämtern Finanzvorgaben in Form von jährlichen 
Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie weitgehend eigenverant-
wortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können unter 
der Maßgabe, die vorgegebenen Aufgaben und Ziele zu realisieren.

Zentrales Personalkostenbudget
Das zentrale Personalkostenbudget umfasst alle Personalaufwendun-
gen und -auszahlungen (reine Personalaufwendungen und sonstige 
Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441), welche durch 
das Personalamt zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für zentral bewirtschaftete und geplante Personalaufwen-
dungen und -auszahlungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit 
auch technisch zusammengefasst (Budgeteinheit 11_PA_ZW). 

Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirt-
schaftet werden und Teil der Budgets der Ämter sind (z. B. Honorare 
für Künstler). Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwen-
dungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zu-
lässig. Über diese entscheidet mit Zustimmung des Personalamtes die 
Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung 
zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den 
Voraussetzungen des § 79 SächsGemO.

Zentrales Budget für IT-Leistungen
Die Planung der zentral bewirtschafteten IT-Leistungen erfolgt or-
ganisationsbezogen. Die Ansätze für diese Aufwendungen werden 
gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer 
eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst 
(Budgeteinheit 10_DV).
Das zentrale Budget für IT-Leistungen umfasst alle IT-Aufwendungen 
für die Arbeitsplatzausstattung, die Druck- und Kuvertierleistungen 
für den Zentralen Rechnungseingang, die Scanleistungen des Scan-
zentrums sowie Kosten für die Entwicklung, Beratung und Betreuung 
durch den IT-Dienstleister Lecos GmbH.

Besonderheit Digitalisierungsvorhaben
Mit Fortführung der Digitalisierung ergeben sich weitere Finanzbedarfe 
für die IT-Leistungen. Die Aufwendungen für die Digitalisierungsvor-
haben werden zentral in der Budgeteinheit 10_Digitalisierung geplant. Je 
nach Projektfortschritt sowie nach Bestätigung im Steuerungsgremium 
Digitalisierungs- und Veränderungsmanagement (DuV) werden die 
entsprechenden Projektmittel in die jeweiligen Budgets der Fachämter 
umgewidmet. Hierbei handelt es sich um eine technische Nachbewilli-
gung, die unabhängig von der Wertgrenze ohne zusätzlichen Beschluss 
weiterer Gremien erfolgt.

Zentrales Budget für Mieten und Pachten
Die Aufwendungen/Erträge für Mieten und Pachten von Verwal-
tungsobjekten werden in einem zentralen Budget geplant und durch 
das Referat Verwaltungsunterbringung bewirtschaftet (Budgeteinheit 
16_MP).Die Aufwendungen/Erträge für Mieten und Pachten von 
Kindertagesstätten, Schulen und OFT´s werden in einem separaten 
zentralen Budget geplant und durch das Amt für Gebäudemanagement 
bewirtschaftet (Budgeteinheit 65_MP).

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2023 

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig 
für das Haushaltsjahr 2023
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Zentrales Budget für Energie
Die Planung der zentral bewirtschafteten Energiekosten einschließ-
lich Kosten für Wasser, Abwasser, Regenwasser und Strom erfolgt 
organisationsbezogen. Die Ansätze für diese Aufwendungen werden 
gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer 
eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst 
(Budgeteinheit 65_EN_ZW).
Hiervon ausgenommen ist das Marktamt. Hier sind die Sachkonten 
für Energie den zahlungswirksamen Produktgruppenbudgets des 
Amtes zugeordnet.

Produktgruppenbudgets
Die Budgets des Ergebnishaushaltes werden produktgruppenspezi-
fisch auf Ebene der Ämter gebildet. Um der gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 
SächsKomHVO geforderten Trennung der zahlungswirksamen Erträge 
und Aufwendungen von den zahlungsunwirksamen Erträgen und 
Aufwendungen Rechnung zu tragen, werden für die nichtzahlungs-
wirksamen Erträge und Aufwendungen aus technischen Gründen 
separate Budgets je Produktbereich eingerichtet. Die organisatorische 
Umsetzung der Bewirtschaftung und Budgeteinhaltung obliegt der 
jeweiligen Amtsleitung.
Bei den Ämtern mit umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 
Amt für Schule, Amt für Jugend und Familie) werden separate Budgets 
für Instandhaltungsmaßnahmen gebildet. Insofern ist der geplante 
Instandhaltungsaufwand nicht Bestandteil des jeweiligen Produkt-
gruppenbudgets bzw. des produktbereichsübergreifenden Budgets.
Jedes konsumtive Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO 
einem Amt zugeordnet.

Innerhalb eines Budgets besteht grundsätzlich zwischen den Auf-
wendungen/Auszahlungen gegenseitige Deckungsfähigkeit, sofern 
im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets des Ergebnis-
haushaltes werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO zugunsten von 
Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt. D.h. im 
Ergebnishaushalt eingesparte Mittel können auch zur Deckung von 
Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen eines Budgets im Finanz-
haushalt (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) verwendet werden. 
Dadurch wird die Flexibilität der Haushaltsführung erhöht, ohne dass 
es indirekt zur Kreditfinanzierung von laufenden Ausgaben kommt.

Investitionsbudgets
Im Bereich der Investitionsplanung werden den Maßnahmen, die ent-
sprechend Beschlussfassung zum Haushaltsplan umgesetzt werden 
sollen, jeweils jahresscheibenkonkret (d.h. bei mehrjährigen Gesamt-
investitionen pro Jahr) Projektbudgets entsprechend der geplanten 
Ein- und Auszahlungen auf dem PSP-Element (Projekt) zugewiesen.
Die Übertragung von Eigenmitteln von einem auf ein anderes In-
vestitionsprojekt (als über- oder außerplanmäßige Auszahlung) 
ist mittels Budgetaktualisierung nach vorheriger Bestätigung/Ent-
scheidung durch die Verwaltung bzw. das entsprechende Gremium 
entsprechend der Hauptsatzung möglich. Hiervon ausgenommen 
sind die Produktbereiche 21-24 (Schulträgeraufgaben), 36 (Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe) sowie 54 ((Verkehrsflächen und –anlagen, 
Öffentlicher Personennahverkehr), wo eine gegenseitige Deckungs-
fähigkeit bestimmt ist.■
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Doppelhaushalt 2023/2024
Haushaltssatzung der Stadt Leipzig  

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils 
geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 08.02.2023 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf      2.425.236.825 EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 auf                         2.439.744.100 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf         -14.507.275 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf    2.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
     Aufwendungen (Sonderergebnis) auf             2.000.000 EUR
- Gesamtergebnis auf            -12.507.275 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des    
     ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf           0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des     
     Sonderergebnisses aus Vorjahren auf               0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen  
 Ergebnis mit dem Basiskapital      
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächGemO      auf         45.313.489  EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im Sonderergebnis mit dem Basiskapital     
 gemäß§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf          0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf           32.806.214  EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf        2.304.354.990 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       2.272.774.194  EUR
 - Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus    

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der   
Gesamtbeträge der Einzahlungen und    
Auszahlungen  aus laufender     
Verwaltungstätigkeit auf                       31.580.796 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus     
 Investitionstätigkeit auf          170.725.265 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus     
 Investitionstätigkeit auf          503.709.863  EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  
 Investitionstätigkeit auf         -332.984.598 EUR
 - Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag    

als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss   
oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit   
und dem Saldo der Gesamtbeträge der    
Einzahlungen und Auszahlungen aus     
Investitionstätigkeit auf           -301.403.802 EUR

 - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus    
Finanzierungstätigkeit     auf           322.818.800  EUR

 - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus    
Finanzierungstätigkeit auf             42.500.000 EUR

 - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen    
aus Finanzierungstätigkeit auf           280.318.800 EUR

 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln    
im Haushaltsjahr auf             -21.085.002 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   
wird auf                  320.818.800 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- 
Maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),   
wird auf               956.800.950  EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird 
- für die Stadtkasse auf           800.000.000 EUR

 davon für die Einräumung einer zweckgebundenen rückzahlbaren
 Gesellschafterkreditlinie zur Sicherstellung des Versorgungsauf-

trages der Leipziger Stadtwerke infolge der Hinterlegungspflicht 
von Sicherheitsleistungen          400.000.000 EUR

festgesetzt.
§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:    
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe    
(Grundsteuer A) auf          350 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf        650 v.H.
Gewerbesteuer auf            460 v.H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt 
werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO 
zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine 
Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budget-
verantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen 
Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt bis zum 30.06.2025.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2024 nicht in Anspruch genommene Ansätze für 
planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 
unabweisbaren Einzelfällen übertragen, sofern die Begründung der 
zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des Stadtrates 
über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt 
bis zum 30.06.2025.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushalts-
jahr 2024 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2024.■

Leipzig, den 25.07.2023   Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2024 

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig 
für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkung

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich 
um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben 
hiervon unberührt und sind zu beachten.

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) er-
möglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung 
des Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die 
einbezogenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungs-
berechtigt als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung 
möglich oder ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der 
Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu 
den Festlegungen 1 bis 4 keine über- bzw. außerplanmäßigen Auf-
wendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Festlegungen: 
1. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 

(Schulträgeraufgaben) werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKom-
HVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

2. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 36 
(Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) werden entsprechend § 20 Abs. 
3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 54 
(Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr) 
werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt

4. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktuntergrup-
pen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 SächsKom-
HVO für einseitig deckungsfähig erklärt. 

5. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entspre-
chend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszah-
lungen

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung 
der Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGe-
mO unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und 
außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren 
Zweck keine oder nicht ausreichende Mittel veranschlagt sind. 

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von 
Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht 
um über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 
Sinne des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungs-
gemäßen Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend 
der neuen Dezernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der 
Fachämter und der damit verbundenen Neuzuordnung der Aufgaben 
(vgl. VII-DS-01278) sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die 
Mittelbereitstellung für den bestimmten Zweck erhalten bleibt und 
eine zweckentsprechende Zuordnung erfolgt.

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um 
- Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkreter    
 Zuordnungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, 
- Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der    
 COVID-19-Pandemie in das Sonderergebnis sowie 
- Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich   
 unterjährig zeigt, dass die Neuzuordnung zu einem anderen   
 Budget haushaltsrechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur  
 des jeweiligen Amtes korrekt wäre (ggf. Abweichung    
 Produktgruppe). 

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann 
das dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung 
mit der Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge 
sind ebenfalls umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend 
Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich.

IV. Budgetierung

Grundgedanke der Budgetierung ist es, in den Ämtern die Ressourcen-
verantwortung und die fachliche Verantwortung zusammenzuführen. 
Ziel ist es die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, 
das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. 
Hierzu werden den Ämtern Finanzvorgaben in Form von jährlichen 
Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie weitgehend eigenverant-
wortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können unter 
der Maßgabe, die vorgegebenen Aufgaben und Ziele zu realisieren.

Zentrales Personalkostenbudget
Das zentrale Personalkostenbudget umfasst alle Personalaufwendun-
gen und -auszahlungen (reine Personalaufwendungen und sonstige 
Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441), welche durch 
das Personalamt zentral geplant und bewirtschaftet werden. 
Die Ansätze für zentral bewirtschaftete und geplante Personalaufwen-
dungen und -auszahlungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit 
auch technisch zusammengefasst (Budgeteinheit 11_PA_ZW). 
 Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirt-
schaftet werden und Teil der Budgets der Ämter sind (z. B. Honorare 
für Künstler). Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwen-
dungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zu-
lässig. Über diese entscheidet mit Zustimmung des Personalamtes die 
Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung 
zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den 
Voraussetzungen des § 79 SächsGemO.

Zentrales Budget für IT-Leistungen
Die Planung der zentral bewirtschafteten IT-Leistungen erfolgt or-
ganisationsbezogen. Die Ansätze für diese Aufwendungen werden 
gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer 
eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst 
(Budgeteinheit 10_DV). Das zentrale Budget für IT-Leistungen umfasst 
alle IT-Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung, die Druck- 
und Kuvertierleistungen für den Zentralen Rechnungseingang, die 
Scanleistungen des Scanzentrums sowie Kosten für die Entwicklung, 
Beratung und Betreuung durch den IT-Dienstleister Lecos GmbH.

Besonderheit Digitalisierungsvorhaben
Mit Fortführung der Digitalisierung ergeben sich weitere Finanzbedarfe 
für die IT-Leistungen. Die Aufwendungen für die Digitalisierungsvor-
haben werden zentral in der Budgeteinheit 10_Digitalisierung geplant. Je 
nach Projektfortschritt sowie nach Bestätigung im Steuerungsgremium 
Digitalisierungs- und Veränderungsmanagement (DuV) werden die 
entsprechenden Projektmittel in die jeweiligen Budgets der Fachämter 
umgewidmet. Hierbei handelt es sich um eine technische Nachbewilli-
gung, die unabhängig von der Wertgrenze ohne zusätzlichen Beschluss 
weiterer Gremien erfolgt.

Zentrales Budget für Mieten und Pachten
Die Aufwendungen/Erträge für Mieten und Pachten von Verwal-
tungsobjekten werden in einem zentralen Budget geplant und durch 
das Referat Verwaltungsunterbringung bewirtschaftet (Budgeteinheit 
16_MP). Die Aufwendungen/Erträge für Mieten und Pachten von 
Kindertagesstätten, Schulen und OFT´s werden in einem separaten 
zentralen Budget geplant und durch das Amt für Gebäudemanagement 
bewirtschaftet (Budgeteinheit 65_MP).
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Zentrales Budget für Energie
Die Planung der zentral bewirtschafteten Energiekosten einschließ-
lich Kosten für Wasser, Abwasser, Regenwasser und Strom erfolgt 
organisationsbezogen. Die Ansätze für diese Aufwendungen werden 
gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer 
eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst 
(Budgeteinheit 65_EN_ZW). Hiervon ausgenommen ist das Markt-
amt. Hier sind die Sachkonten für Energie den zahlungswirksamen 
Produktgruppenbudgets des Amtes zugeordnet.

Produktgruppenbudgets
Die Budgets des Ergebnishaushaltes werden produktgruppenspezi-
fisch auf Ebene der Ämter gebildet. Um der gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 
SächsKomHVO geforderten Trennung der zahlungswirksamen Erträge 
und Aufwendungen von den zahlungsunwirksamen Erträgen und 
Aufwendungen Rechnung zu tragen, werden für die nichtzahlungs-
wirksamen Erträge und Aufwendungen aus technischen Gründen 
separate Budgets je Produktbereich eingerichtet. Die organisatorische 
Umsetzung der Bewirtschaftung und Budgeteinhaltung obliegt der 
jeweiligen Amtsleitung.

Bei den Ämtern mit umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. 
Amt für Schule, Amt für Jugend und Familie) werden separate Budgets 
für Instandhaltungsmaßnahmen gebildet. Insofern ist der geplante 
Instandhaltungsaufwand nicht Bestandteil des jeweiligen Produkt-
gruppenbudgets bzw. des produktbereichsübergreifenden Budgets. 
Jedes konsumtive Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO 
einem Amt zugeordnet.

Innerhalb eines Budgets besteht grundsätzlich zwischen den Auf-
wendungen/Auszahlungen gegenseitige Deckungsfähigkeit, sofern 
im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. 
Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets des Ergebnis-
haushaltes werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO zugunsten von 
Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt. D. h. im 
Ergebnishaushalt eingesparte Mittel können auch zur Deckung von 
Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen eines Budgets im Finanz-
haushalt (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) verwendet werden. 
Dadurch wird die Flexibilität der Haushaltsführung erhöht, ohne dass 
es indirekt zur Kreditfinanzierung von laufenden Ausgaben kommt.

Investitionsbudgets
Im Bereich der Investitionsplanung werden den Maßnahmen, die ent-
sprechend Beschlussfassung zum Haushaltsplan umgesetzt werden 
sollen, jeweils jahresscheibenkonkret (d. h. bei mehrjährigen Gesamt-
investitionen pro Jahr) Projektbudgets entsprechend der geplanten 
Ein- und Auszahlungen auf dem PSP-Element (Projekt) zugewiesen.
Die Übertragung von Eigenmitteln von einem auf ein anderes In-
vestitionsprojekt (als über- oder außerplanmäßige Auszahlung) 
ist mittels Budgetaktualisierung nach vorheriger Bestätigung/Ent-
scheidung durch die Verwaltung bzw. das entsprechende Gremium 
entsprechend der Hauptsatzung möglich. Hiervon ausgenommen 
sind die Produktbereiche 21-24 (Schulträgeraufgaben), 36 (Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe) sowie 54 ((Verkehrsflächen und –anlagen, 
Öffentlicher Personennahverkehr), wo eine gegenseitige Deckungs-
fähigkeit bestimmt ist.■
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